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Dipl.-Ing. Wolfgang Draaf.

Richtlinie über die  
Kenntlichmachung
Wer kennt sie nicht, die Diskussion vor Ort zwischen Fahrpersonal oder Disponent 
mit den kontrollierenden Polizeibeamtinnen und -beamten über die Zulässigkeit von 
Materialien für die Kenntlichmachung. Maßgebend für die Beurteilung ist die „Richt-
linie über die Kenntlichmachung überbreiter und überlanger Straßenfahrzeuge so-
wie bestimmter hinausragender Ladungen“ in der jeweils gültigen Fassung.

So spricht die Richtlinie 
für die Kenntlichmachung der 
Überbreite von der Notwendig-
keit der Benutzung sogenannter 
Warntafeln, wenn die Breite von 
2,75 m überschritten ist. Dabei 
beschreibt die Richtlinie zwei 
Warntafelgrößen, zum einen die 
Warntafel 282 mm x 564 mm und 
zum anderen die allseits bekann-
te Warntafel 423 mm x 423 mm, 
auch als Park-Warntafel Typ „A“ 
in der StVZO bezeichnet. Die 
StVZO kennt darüber hinaus 
auch noch die Park-Warntafel 
vom Typ „B“, die eine Größe von 
282 mm x 282 mm aufweist.

Nun gibt es landauf und land-
ab bei Kontrollen immer wieder 
einmal die Situation, dass die Po-
lizei sich der Anerkennung der 
Benutzung von Park-Warntafeln 

vom Typ „B“ verweigert. Dies ist 
immer dann sehr ärgerlich, wenn 
die für die Benutzung dieser Ta-
felgröße erforderliche Vorausset-
zung erfüllt ist. Die Vorausset-
zung hierfür ist die Aufnahme 
der Benutzung dieser Tafelgröße 
in die Ausnahmegenehmigung 
nach § 70 StVZO für die betref-
fende Fahrzeugkombination.

Hierzu steht in der aktuellen 
Fassung der Richtlinie nachste-
hender Zusatz:

Dazu: „In der Präambel der 
Rili für die Kenntlichmachung 
überbreiter u. überlanger Stra-
ßenFz sowie bestimmter hinaus-
ragender Ladungen“ ist darauf 
hingewiesen, dass für diese Ab-
weichungen Ausnahmegenehmi-
gungen erforderlich sind, die an 
Auflagen insbesondere über die 

Kenntlichmachung gebunden 
werden. Diese Rili sollen hierbei 
ein einheitliches Vorgehen er-
möglichen.

Wenn auch in dieser Rili nur 
die große Park-Warntafel mit re-
troreflektierendem Material an-
gesprochen ist, so kann auch in 
die Ausnahmegenehmigung für 
ein überbreites (Anm. d. Red.: 
vermutlich „Straßenfahrzeug“) 
als Auflage die Kenntlichma-
chung mit einer Park-Warntafel 
in der Form B ausgenommen 
werden.“

Im Klartext bedeutet dies: Be-
inhaltet eine Ausnahmegenehmi-
gung nach § 46 Abs. 1 Nr. 5 StVO 
oder eine Ausnahmegenehmi-
gung nach § 70 StVZO diese Auf-
lage der alternativen Benutzung 
einer Park-Warntafel vom Typ 

„B“, so ist die Kenntlichmachung 
durch diese Tafelgröße rechtens, 
also legal und kann von der Po-
lizei nicht als Grund für die Un-
tersagung der Weiterfahrt oder 
für die Weigerung, den Start des 
Transportes zuzulassen, herange-
zogen werden. Denn es handelt 
sich hierbei eindeutig um die 
Willensbekundung einer zustän-
digen Straßenverkehrsbehörde, 
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deren Entscheidung auf Basis gel-
tender Vorschriften ergangen ist.

Die vorgenannte Weigerung 
der Polizei ist immer dann rech-
tens, wenn eben diese zwingende 
Voraussetzung der Auflage nicht 
in der jeweiligen Ausnahmege-
nehmigung erscheint.

Ein Schwachpunkt in der 
Richtlinie ist die fehlende Aus-
sage über die Höhe der Anbrin-
gung von den umgangssprachlich 
„Überbreitetafeln“, die im Prinzip 
dort angebracht werden sollten, 
wo die größte Überbreite vor-
handen ist. Nun gibt es allerdings 
Ladungen, wie zum Beispiel eine 
Mahlschüssel, deren Querschnitt 
in diesem Fall von vorne gese-
hen ein Parallelogramm aufweist. 
Dabei ist die größte Breite an der 
Oberkante der Ladung und da-
mit durchaus in einer Höhe von  
4,00 m und mehr angesiedelt. Wie 
geht man bei der Kenntlichma-
chung mit dieser Ausgangslage 
um, wenn die Richtlinie keinen 
Anhaltspunkt für die Höhe der 
Warntafelanbringung gibt?

Hier wird in der Regel § 22 
Abs. 4 StVO zitiert, der die Kennt-
lichmachung des Ladungsüber-
hangs nach hinten vorschreibt. 
Die vorgeschriebenen Siche-
rungsmittel dürfen gemäß § 22 

Abs. 4, letzter Absatz StVO nicht 
höher als 1,50 m über der Fahr-
bahn angebracht werden. Dabei 
ist die Oberkante des Sicherungs-
mittels gemeint, und der Grund 
hierfür ist die Höhe des Augen-
punktes des sich von hinten an-
nähernden Verkehrsteilnehmers. 
Die gleichen Anforderungen fin-
det man dann auch in § 22 Abs. 5 
StVO, in dem die Überbreite der 
Ladung gegenüber den Fahrzeug-
beleuchtungseinrichtungen Er-
wähnung findet. Auch hier findet 
man das Maximalmaß von 1,50 m 
über Fahrbahn.

Übertragen auf den vorge-
nannten Fall des Transportes 
einer Mahlschüssel ist nun eine 
spannende Diskussion, wo denn 
die Überbreitetafeln in welcher 
Höhe anzubringen sind. Da die 
maximale Überbreite der Mahl-
schüssel sich in einer Höhe von 
zum Beispiel 4,00 m befindet, 
eine dortige Anbringung über-
haupt keinen Sinn machen wür-
de, da die Sichtbarkeit des Materi-
als nicht gewährleistet ist, kommt 
es bei Kontrollen oftmals zum 
Disput mit den Kontrollorganen.  
Oft wird dabei dann die Forde-
rung gestellt, die Warntafeln in 
eben der nach § 22 StVO gefor-
derten maximalen Anbringungs-

höhe von 1,50 m über Fahrbahn 
zu platzieren. Da aber der § 22 
StVO stets von einer Maximal-
höhe ausgeht, ist natürlich die 
Kenntlichmachung auch im Be-
reich Ladeflächenhöhe bis dieser 
Maximalhöhe möglich. Nimmt 
man zum Beispiel Standard-
modulfahrwerke, so beträgt die 
Ladeflächenhöhe circa 1,15 m, 
sodass die Kenntlichmachung der 
Überbreite in dieser Höhe mittels 
Teleskopstangen, die auf die ma-
ximale Überbreite ausgezogen 
werden können, als adäquates 
Mittel anzusehen sind.

Im Hinblick auf die Umset-
zung der Kenntlichmachung von 
überbreiten und/oder überlangen 
Fahrzeugen samt Ladung gibt es 
vereinzelte Veröffentlichungen, 
die nicht immer mit regelkon-
formen Darstellungen bestechen. 
Dies kann man bedauern, man 
kann es ignorieren. Nur wenn 
diese Veröffentlichungen als Basis 
für die Bewertung im Kontrollbe-
reich angewandt werden, ist sinn-
loser Ärger vorprogrammiert.
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